
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/11/23 2Ob173/72,
7Ob281/74

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1972

Norm

ZPO §503 Z4 E4c4

Rechtssatz

Unbestimmten Rechtsbegri4en wohnt stillschweigend die Verweisung auf andere Begri4e und Wertvorstellungen

inne. Sie werden damit zu Rechtsbegriffen und damit wieder zum Gegenstand rechtlicher Beurteilung.
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